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1643 Januar 12 . A
TESTAMENT1 VON JOHANN BAPTIST ZURLAUBEN

"Jch Christoff Brandenberg  Bürger , und der Zeit Oberster Weibel

[=Grossweibel von Stadt und Amt] Zug , Bekhene , und thuen Khunt hiemit 3 dass

ich auf heüt seines Datums 3 Zug auf dem Rathshaus öffentlich zuo Gericht ge¬

sessen bin . Jn Rahmen 3 und anstatt des . . . Herren Haubtman Beaten [II . ]
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Zurlauben , der Zeith Ammans Zug Meines Günstigen Herrens . Kham da für Mich

in offnem Gericht der . . . Jüngling Joann Baptist Zurlauben , Burger , und Wohn-

hafft in der Statt Zug . Und öffnete durch sein erlaubten Fürsprechen dem rech¬

ten vor , wie dass Er betrachtet . . . dass nüt gewüssers dan der Todt . Hingegen

aber nüt ungewüssers , dann die Zeit , und Stund desselbigen . Derowegen und da¬

mit nach seinem tädtlichen Ableiben , seines Zeitlichen Hinderlassenen Hab,

und Guet halber , aller Zanckh , gespän , und Widerwillen Vermeiden bleiben mö¬

gen ; Hätte Er sich zum besten bedacht , und wölte also by Gueter Vemunfft aus

freyen Gueten und geneigten willen , mit recht verordnen , verschaffen und ver¬

machen . Wie hier Hach folget:

Nämblichen und dess Ersten , So wolle Er sein Seel , wann die von seinem Leib

abscheiden werde Jn die Grundtlosen Barmhertzigkeit Gottes , auch dem wertüig-

sten Fürbitt der reinen Jungfrauw Maria,  und dem gantzen Himmlischen

Heer ; Wie auch den Leib bis zuo einer Frölichen aufferständtnussen der geweyh-

ten Erden befeilen etc . '

Demselbigen nach , so verordtne Er seiner , und allen Christglaübigen Seelen

zuo Trost , und Heyl der kilchen by Sant Oswald Zug , an ein gesatztes Jahrzeit,

. . . [ 100 ] Guldin bahren gelt , die achten halben Guldin Zeins tragen sollend,

daraus solle mann seiner und seiner Lieben Voreldteren , Gefreündten , und ver¬

wandten Gedächtnuss halten , und begehn . Jtem Mann solle auch aus seinem Guot,

Jn gedachte kirchen , zuo Sant Oswald Ein Mäss - buch , nach Neüwesten , und Schön¬

sten Form kauffen , mit rothen Sammet Jnbinden , und mit Silber Zierlich be¬

schlagen lassen , an Hochhl . Festtägen , und Monatlichen Bruederschafften da-

selbsten sonderlich in unser Lieben Frauwen Capellen zuo gebrauchen.

Zum andern so verschaffe Er , seye auch , sein endlicher Will , und Meinung , dass

sein Haus , und Garten , oben daran Gelegen , so theills an die Bachrussen [ des

Burgbaches ] , und ander theils an das Pfruend Haus bey sant Oswald stosset,

mit allen denselben Zuogehörten , und Geräthigkeiten , an der Herren . . . Zur¬

lauben angefangne [Sankt Konrads - ] Pfruend , zuo besitzen , angewendt werde,

dass ieder Priester [=Kaplan ] , so selbige Pfruend geniesset , seine Wohnung

darinn habe . Doch mit folgender Condition , dass selbige Priester alle Wuchen

ein Mess in unser Lieben Frauwen Capellen by Sant Oswaldt in der Ehr unser

Lieben Frauwen , und der Hl . Grossmuetter Sant Anna  für sein und seiner

Lieben Elderen [Gero Id  Zvcrlauben sei . und Anna Z u m b a c h sei . ] ,

Gefründten , und verwandten , auch aller Christglaübigen Lieben Seelen , halten

und Celebrieren solle . Es solle aber angemeltes Haus vor und Ehe nit , bis und

solang ein Priester auf bemelte Pfruend Deputiert und Denominiert ist , und
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albereit den Posses innemen will ingehändiget werden . Sobald aber die Residen-

tiam genommen , soll Er gleich von selbigen wuchen an verbunden seyn , die be¬

stelle Wuchentliche Mäss auf Wyss und Manier , wie vermeldet , und zuo läsen

und zuo halten . [Dieses Gebäude wurde dann tatsächlich das Pfrundhaus der

Sankt Konradspfründe . J

Was dan für das dritte antreffen thuet , die . . . [ 100 ] Guldin bahr gelt , die

Er vor disem , lauth einer von sich gegebnen Handtgeschrifft dem Ehrw . Herren

Hans Peter Zum Brunnen,  Chorherm zuo Bischoffzell vermachet habe,

so werffe Er selbiges versprechen uss gewüssen gründen , und Ursachen als un¬

tüchtig zuo seyn mit recht widerumb ab . Und Vermachte , und Vertestamentiert

selbige bemelte . . . [ 100 ] Gulden anstatt den Ehrw . Schwösteren alhier zum

Schwösterhaus [Maria Opferung ] zuo Zug . Welche vier Jahr Erst nach seinem Ab¬

sterben [ 1644 ] sollend bezalt , abgestatten , und richtig gemacht werden.

Zum Vierdten vermache Er zur danckhbahrkeit Jhme geweisner Guethäten , Müeh

und arbeit , der Magt Anna S y f e r i g . . . [ 100 ] Guldin bahr gelt , zuo sambt,

was in einer sonderbahren rodel verzeichnet ist.

Es sollen auch andere Puncten , so in gleichen bemelten Rodel verzeichnet

seynd , fleissig vollzogen , abgestattet , und ausgerichtet werden.

Zum Fünftten vermache Er seine Büecher alle seinen Lieben Vettern Johann Con¬

rad [Müller]  und Damian Müller,  so sie geistlich werden , Jm Fahl

sie aber Weltlich bleiben , oder aber auch auf Jkrer Hinscheiden sollen sie

alle , ausgenomben die Arzney - und teütsche Büecher , auch welche sie zuo den

underen schuellen nothwendig , den Ehrwürdigen Vätteren Capucinem alhier [ in
2

Zug ] ertheilet und gegeben werden.

Und damit Mann auch desto besser wegen der Unkosten so aussert und in seiner

blöduen Natur und kranckheit auch theils nach derselbigen seythwägen auffgehn

möchtind , bestahn möge , solle Mann es aus denen Jhme verfahlnen Zeinsen , und

Jhm selbigen seinem leisten Jahr noch lauffenden Zeinsen , die so wohl von

seinem eignen Haubtguet , als auch von deme was Jhme sein geliebter Herr Brue-

der Cappuciner [Sigismund  Zurlauben ] in Leibdings Weiss vermacht,

nacher fleissendt zahlen , und so weit solche gelangen mögend , äbrichten etc.

Ueberiges solle Mann alsdan aus dem Haubtguet nemmen.

Dannethin und zum Sechsten , weillen seine Geschwüsterige [Sigismund , M a-

r i a J u s t i n a , Schwester in Frauenthal und Maria Regina

Zurlauben , Schwester in Maria Opferung in Zug] in die Klöster versorget , und

lauth der Quittantz ausgesteürt , So Vertestamentiert , verschaffe , und Verma¬

che Er auff sein absterben hin , seiner Lieben Fr . Basen , als sonsten auch

J
2-



rechten Erbin [Maria ] Barbara  Zurlauben seines Schwagers Herr [alt]
Pflegers [zu St . Oswald] Hans Heinrichs Müllers  auch Burgers Zug Ehe¬
lichen Leiblichen Haus Frauwen, alles , und Jedes sein überiges Haab, und Guet
Ligend , und Fahrendts , Kleider , Kleinodien , schiff , und geschirr , Hausrath,
Güld und Schuldbrieffen , Gelt , und Geltswerth , Jnn Summa wie das Nahmen haben
kann, und mag, nüt darvon ausgeschlossen , noch Vorbehalten.
Und im Fahl gedachte seine Fr . Baass [Maria ] Barbara Zurlauben disen Erbvahl
nit Erlebte , und darnach erben solte , so soll doch solches ein ietz erzeltes

Guet seinem gedachten Hr. Schwager Pfläger Hans Heinrich Müller Vertestamen-
tiert , und als ein verfangen Guet in Leibsding weiss sein Lebens lang zuo nut¬
zen, und zuo brauchen , vermacht sein , auch in obigen Form zuogestellet und ge¬
ben werden.

Doch wann alsdan vorgenandte seine Zwe.en Söhn [die obgenannten Johann Konrad
und Damian Müller ] , auch zuo Mannbahren Jahren kommen möchten , und sich den

Eltern in allwäg gehorsamb erzeigen werden, soll iederm zuo anfangenden Haus¬
haltung . . . [500] Guldin Bahr Gelt aus disem Guet ertheilt , und geben werden.
Jm unverhofften Vahl aber sie sich ungehorsamb erzeigen thäten , soll Jhnen
solches entzogen , und abgestrickt seyn , Je nach der Eltern belieben , Willen,
und Gefallen.
Hiermith so wolte Er Vorbehalten haben . . . [10] Pfund , wie bräuchlichen des
gleichen dis ietz angezeigt seyn Ordtnung und Gemacht Jn seinem Leben zuo min¬
deren , zuo mehren, oder gar widerumb abzuowerffen , Je nach seinem Willen , und
Gefalen . Begerte also hierauff dis ietz angezeigt sein Ordnung und Gemächt
aufzuorichten , dass Es Krafft haben möcht . Und satzte die sach darmit hin zuo
recht , Gab nach Mein des Richters gehabten Umfrag Einhellig Urtheill , dass
Mann zuo fragen solte , ob dis , wie gemelt , sein Gueten will und Meinung währe,
das hiermit beschach , wie Urtheill gab, antworthet Er Ja , Hierauff wahr mit
Urtheill erkant , dass Er nun dis sein Gemacht auffgeben solt , mit Mund und
mit Handt an Mein des richters Stab , das auch geschach , wie Urtheill gab . Dem¬
nach war dis gemacht mit Urtheill und Recht , aus Mein des Richters Händen ge¬
liehen , und geben , zuo allen denen Händen, so solches berüehrt ist , umb ein
bescheidten Ehrschatz . Zuo Letst ward mit urtheill und Recht einhellig er-
khent , dass dis Gemacht, mit Urtheill und gemacht , auch worthen und geberten
auffgeben und Empfachen, wohl beschechen und vollgeführth seyn . Alles nach
der statt und Ambt Zug Brauch , recht , Sidt und gewohnheit , solte auch furohin
darbey , und mit verbleiben , guet krafft und macht haben, es - wurde dann mit
recht widerumb abgesetzt , und so dessen etwan Brieff und Urkunt begerte , eolts



Jhme geben werden . Welches hiermit begerth ward.

Und dem allen zuo einem wahren Vesten Urkhund , so hat auff mein des Richters

Bitt , obgenante Herr Amman Zurlauben , von des gerichts wegen 3 sein eigen Se-

cret Jnsigel . . . aufftruckhen lassen . Datum . . . Hierbey und mit wahrend [als

Zeugen ] die . . . Herren [alt ] Bauwmeister [der Stadt Zug] Hans [Arnold]

S t o c k l i n des [Stadt - und Amts - ] Raths 3 und [alt ] Sekhel Meister [der

Stadt Zug] Caspar L ä t t e r Burger Zug 3 beydt des geschwohmen Gerichts

und andere Ehren Leüth.

L . S . \A--iar. . Adam : Snitg n . e ’r , rLandtSchreiber Zug.

Volget Ein Kurtzer Extract 3 oder ausszug alles was Herr Johann Baptist Zur¬

lauben etc . an Hausrath einem Zurlaubischen Pfruend - Haus vermacht hat , genom¬

men aus dem Original Rodel von Worth zuo Worth . Erstlich zwar , so ist das

Haus an ein Pfruend - Haus vermacht 3 wie im Testament vermelt 3 desswegen so soll

auch Volgender Hausrath 3 so ietz hernach geschrieben ist darinn bleiben 3 dass

ein Priester so solche Pfrüend besitzet , darmit könte anfangen haushal - r.

ten.

So ist nun Ersten Ein Kasten , welcher mit Littera H bezeichnet , selbiger soll

in dem Haus bleiben , und der Pfruend folgen , sambt allen Stukhen so darinn

begriffen , und seynd dasselbige Volgende Stuckh : Nämblichen , und Zum Ersten

1 Küpfferines Hand - Becky , Ein Zinnes Giess fass , 1 Zinnes Brunnen - Kessy , 4

Stuckh Zinnes Blatten , klein und gross , 1 Fischdäller von Zins , 3 Zinnene

Dischdäller , 1 Massiges Blatten ring , 1 Saltz Büchslein , 1 Zinnene Mässige

Stitzen , 1 altes quärtliches Zinniges Stitzly , 1 Möschiner Kertzen - Stockh,

1 Eysener Kertzenstockh , 1 Schaffreten , 1 kupfene Offengatzen , 1 kupffene

Wassergatzen , 1 kupfferin Küechlein drächterlein , 1 Eysene Schaumkellen , 1

Eysene Gäblen , 2 Krauth - Hack - Messer , 1 Dreyfuess auff die Hartblatten , 1 kupf-

feriner Wasserhafen , 1 Ehmer Hafen , 1 kupfferne Fischkesselein , 1 kupfferne

Klapperkesselein , 1 grosse Eysene Pfannen , 1 kupfferne Pfannen , 1 Eysenes Ab-

koch - Pfänlein , 1 Eysemer Rost , 1 höltzene Kochkellen , 1 Dröll Höltzlein , Ein

Räben - Stossel , 1 Raben Häcklen , '1 höltzene Fleischdäller , Ein holtzener run¬

der Dischdäller , 4 Leylachen , 2 Dischlachen , 2 Handzwähelen , 6 kleine Disch-

zwähelen , 1 Eyseme Hell in der Kueche , 1 Betschafft sambt ein Füess - schämel,

1 Einfältiger Tisch , 1 umbgehender Sessel , 1 Kuchy Känterli , Ein Lähn - Stuell,

1 Mählkasten , 1 Laub - Sackh , 1 Laub - Küssin , ein beth mit einer Ziechen , 1 Duch

und Küssin angezogen mit einer Ziechen , 1 klein bestreichen Küsselin angezo¬

gen , 1 klein schürlet Küsselin angezogen , 1 Fäder Täcky mit einer Ziechen an¬

gezogen , ein S . H. Zinnene Nachtgeschier etc . "



1 ) Weitere Testamente s . bei Meier/Zurlaubiana 787 Anm. 264.
2 ) s . ebenda 217 f.

Kopie AH 85 , 189 - 190
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